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wANTON g Kantonspolizei 18 Posten rund 660 Personen

Regionalpolizei 17 Posten

rund 270 Personen

6 Statzpunkte A
119 Ortfeuerwehren
19 Betriebsfeuerwehre
22 Betriebsléschgruppen

Feuerwehr

rund 11400 Personen

l% ::altt‘it:dlensmche 10 Organisationen rund 200 Personen
- Zivilschutz 20 Organisationen rund 8000 Personen
@ KKE 1 Organisation rund 480 Personen
= Strassenunterhalt 4 Gebiete rund 120 Personen

Fur den Bevdlkerungsschutz stehen bereit:

DEPARTEMENT GESUNDHEIT UND SOZIALES

NRBC

rund 21100 Personen

Ci-contre: Les formations d'engagement du
canton d'Argovie. Toutes les illustrations
via l'auteur.

Gesamtnotfalliibung 2019: Wertvolle Ubung im Verbund

Col EMG Dieter Wicki

Directeur général, Office cantonal de la protection de la population et des affaires militaires du canton d’Argovie

m 13. und 14. November 2019 iibten alle beteilig-
Aﬁn Partner mit dem Szenario, dass infolge eines
nfalls im KKW Beznau eine grosse Menge von
Radioaktivitat freigesetzt wird. Nachfolgend seien die
ersten Erkenntnisse aus dieser Gesamtnotfalliibung
2019 (GNU 2019) aus Sicht des Chefs des Kantonalen

Fithrungsstabes des Kantons Aargau (KFS AG) dargelegt.

Die Eintretenswahrscheinlichkeit des Szenarios KKW-
Unfall in der Schweiz kann als gering eingestuft wer-
den. Das Schadenspotenzial ist jedoch ausserordentlich
hoch — Grund genug, dass alle Partner regelmissig die
Bewiltigung eines solchen Ereignissesiiben: Allenvoran die
Notfallorganisation des KKW Beznau und der Krisenstab
der Axpo, seitens der Behorden die Nationale Alarmzentrale
(NAZ, wihrend der Ubung noch in Ziirich), das Eidg.
Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI), der Bundesstab
Bevolkerungsschutz, die Kantonalen Fiihrungsorgane der
Kantone Aargau und Ziirich, die Krisenorganisation des
Landratsamts Waldshut und des Regierungsprasidiums
Freiburg i. Br.. Die Verantwortlichkeiten sind dabei klar
zu beachten: Fiir eine leistungsfihige Notfallorganisation
ist der Betreiber des KKW Beznau verantwortlich, fiir die
Aufsicht tiber die Sicherheit aller Kernanlagen und die
Anordnung von Massnahmen im Ereignisfall sind es die
zustandigen Bundesstellen und fiir die Umsetzung der
Massnahmen zum Schutz der Bevolkerung im Ereignisfall
sind es die kantonalen Stellen und die zustdndigen Stellen
in Deutschland. Je nach Ausmass betrifft ein Ereignis
nicht nur den Standortkanton, sondern auch weitere
Behorden: Bereits rund zwolf Kilometer Ostlich beginnt
das Hoheitsgebiet des Kantons Ziirich, sieben Kilometer
nordlich des KKW Beznau liegt die Grenze zu Deutschland.

2019: GNU und SVU kombiniert
Die GNU 2019 war — anders als bisher — mit der

Sicherheitsverbundsiibung 2019 (SVU 19) kombiniert.
Fir den KFS AG bedeutete dies eine grosse Chance:

Insgesamt vier Tage Ubung im 24-Stunden-Betrieb in
einer sich verandernden Lage. Wahrend der Phase SVU
(11. — 13. November 2019) stand die langanhaltende
Terrorbedrohung im Zentrum. Folgerichtig lag im Kanton
Aargau die Gesamteinsatzleitung beim Kommandanten
der Aargauer Kantonspolizei. Der KFS AG unterstiitzte
ihn in der hybriden Lage, indem er die benétigte Expertise
in den Bereichen B- und C-Ereignisse, Trinkwasser,
Infrastruktur, aber auch Feuerwehr, Gesundheitswesen
und Zivilschutz biindelte und zur Verfiigung stellte.

Ablauf der GNU fiir den KFS AG

Mit den ersten Meldungen zu einem Storfall im KKW
Beznau um 05.20 Uhr am Morgen des Mittwochs, 13.
November zeichnete sich eine ausserordentliche Lage ab,
der Chef KFS iibernahm die Gesamteinsatzleitung und die
Phase des Notfallmanagements begann.

Um 06.40 tauschten sich die Partner in einer ersten
Telefonkonferenz iiber die Lage aus. Im Fokus stand zu
diesem Zeitpunkt die Frage, ob die Kernkiihlung gewahr-
leistet werden kann bzw. ob ein Kernschaden abwendbar
ist. Um 07.15 folgte ein Lagerapport im KFS AG. Dies war
nur moglich, weil der KFS AG im Zuge der SVU bereits
im Einsatz stand. Die weiteren Stunden waren dann von
der Logik einer GNU geprégt: Ungeachtet der Efforts der
Einsatzkréfte vor Ort (und der Unterstiitzung durch die
Armee) muss es die schlimmstmogliche Wendung neh-
men; und ungeachtet der realen Zeitverhaltnisse muss
dies innerhalb eines Tages passieren. Die Lage entwickelt
sich wihrend einer GNU stets im Zeitraffer und damit
unrealistisch. Das haben auch die Erfahrungen aus den
Ereignissen von Fukushima im Jahr 2011 gezeigt.

So erfolgte am Mittwoch, 13. November 2019 in ra-
scher Folge die Behordenorientierung durch die NAZ
und die Alarmierung der Bevolkerung mit Sirenen und
Informationen {iber Radio- und Fernsehanstalten. Die
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Notfallschutzmassnahmen zielen darauf, die Bevolkerung
addquat zu schiitzen, wenn es zu Freisetzung von
Radioaktivitat kommt. Je nach Menge von Radioaktivitat
sind unterschiedliche Massnahmen zweckmissig. Unter
Umstidnden geniigt ein Aufenthalt im Haus: Der Schutz
erhoht sich um das Zehnfache, beim Aufenthalt im Keller
oder im Schutzraum um das hundertfache. Je nach
Wetterlage sind unterschiedliche Gebiete betroffen. Dazu
sind in der Schutzzone 2 bis rund zwanzig Kilometer um
ein KKW Sektoren definiert, die je nach Wetterlage alar-
miert werden konnen.

Im Verlaufe des 13. Novembers ging es dann fiir den KFS AG
darum, fortlaufend die Lage zu verfolgen, die Einsatzkrifte
vor Ort im Verbund mit den Regionalen Fiihrungsorganen
zu unterstiitzen und die Kommunikation mit allen Stellen
zu koordinieren. Da die Wetterlage wechselhaft war, konn-
te die Alarmierung nicht auf einen Sektor begrenzt werden.
Die gesamte Zone 2 wurde alarmiert. Da die Freisetzung
von Radioaktivitiat iibungsbedingt bereits am spéateren
Nachmittag des 13. November erfolgte, war eine vorsorg-
liche Evakuation gar nicht moglich.

Die Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag nutz-
te der KFS AG, um Eventualplanungen auszuarbeiten
fiir die Phase nach dem Durchzug der Radioaktivitit.
Auch fiir diese Phase obliegt es den Bundesstellen (kon-
kret dem Bundesamt fiir Gesundheit), die erforderlichen
Massnahmen zu bestimmen und dem Bundesrat zum
Entscheid vorzulegen (Basis dazu ist eine vorbereitete
Verordnung, gestiitzt auf das Strahlenschutzgesetz (StSG)
und das Landwirtschaftsgesetz (LwG) des Bundes). Der KFS
AG identifizierte vorsorglich folgende Handlungsfelder:
Kommunikation, Einsatzkonzept fiir die Rettungskrifte
im kontaminierten Gebiet, Unterstiitzung der Versorgung
der Bevolkerung, Umgang mit kontaminierten Giitern,
Dekontamination von o6ffentlichen Infrastrukturen wie
Bahnhofe, Schulen, Kindergarten und Heime. Bereits am
Mittwochabend fithrten die Bundesstellen eine supponier-
te Medienkonferenz durch, an der auch der KFS AG teil-
nahm.

Am Donnerstagvormittag startete die Kaskade der
Telefonkonferenzen zur Bereinigung der erforderlichen
Massnahmen. Damit diese verhiltnisméssig sind, miis-
sen sie sich auf die Messungen stiitzen, welche Gebiete
wie stark kontaminiert sind. Dies erfolgt unter der Leitung
des NA. Auch in dieser Phase zeigten sich die Tiicken des
erforderlichen Zeitraffers: Die Messungen wiirden mehr
Zeit bendtigen. In Absprache mit der Ubungsleitung
musste nun ein weiterer Kunstgriff angewendet werden:
Es wurde supponiert, dass der Bundesratsentscheid be-
reits vorliegt. So konnte der KFS AG bis zu Ubungsende
seine Planungen vorantreiben. In der Ubung war letztlich
ein Gebiet von rund dreissig Gemeinden kontaminiert. Es
waren damit wesentlich weniger Menschen betroffen, als
am Vortag alarmiert worden waren. Die Konzepte konnten
darauf abgestimmt werden. Gleichwohl zeigte sich einmal
mehr, dass die Mittel des Kantons Aargau im A-Bereich
bei einem solchen Extremereignis sehr beschrankt sind.
Beispielsweise schrianken die vorhandenen Dosimeter die
Einsatzorganisationen bereits ein.

Wie jede Ubung konnte also auch die GNU 19 die Realitit
nur teilweise abbilden. Allen Beteiligten ist bewusst, dass
das Verhalten der Bevolkerung in einem solchen Ereignis
kaum vorhersehbar ist und dass auch damit gerechnet
werden muss, dass Menschen Gebiete verlassen — un-
geachtet davon, ob sie dort gefahrdet sind oder sich erst
durch ihre Bewegung in gefdhrdete Gebiete begeben.
Seitens der Behorden kann nur versucht werden, fortlau-
fend zu informieren, welche Massnahmen adédquat sind.
Damit ist angetont, dass auch im Fall eines KKW-Unfalls
der Glaubwiirdigkeit der Behorden grosse Bedeutung zu-
kommt. In der GNU 19 waren die Ubenden besonders sen-
sibilisiert, weil wihrend der SVU wiederholt “fake news”
verbreitet worden waren (unter anderem zu Vorfallen im
KKW Beznau), auf die es rasch und klug zu reagieren galt.
Deshalb sprach sich der KFS AG auch dagegen aus, dass
nach erfolgter Alarmierung ein “Gegenbefehl” ausgegeben
wurde, um das alarmierte Gebiet anzupassen.

Zielsetzungen

Fiir beide Ubungen, SVU und GNU, bestanden eigene

Ubungsleitungen, die Zielsetzungen definiert hatten. Die

Weisung der Ubungsleitung der GNU enthielt allgemeine

Ziele, Ziele fiir die Stabsarbeit sowie spezifische Ziele fiir

die Medienarbeit. Der KFS AG analysierte diese sowie die

Zielsetzungen der SVU und richtete sich fiir die gesamten

vier Ubungstage auf die folgenden Zielsetzungen aus:

e Die internen Fiithrungs- und Stabsarbeitsprozesse des
KFS AG werden situationsgerecht angewendet. Allfallige
Verbesserungen/Anpassungen sind dokumentiert;

e Die Fiihrungsanlage des KFS AG ist auf ihre technische
und organisatorische Funktionsfahigkeit im Falle eines
KKW-Unfalls gepriift, erkannte Mzngel sind festgehal-
ten;

e Das sich im Aufbau befindliche Evakuierungskonzept
ist in Zusammenarbeit mit betroffenen RFO und ZSO
schwergewichtig im i{ibermittlungstechnischen Bereich
iiberpriift. Schnittstellen und Ansteuerungsprozesse zu
den Systembetreibern PostAuto AG und SBB sind aus-
getestet;

e Die Koordination der Medienarbeit wird in Absprache
mit allen Partner lage- und zeitgerecht durchgefiihrt.
Chancen zur Kommunikation iiber die Ubungsthemen
sollen dabei konsequent genutzt werden;

e Die interkantonale Zusammenarbeit, schwergewichtig
mit den Nachbarkantonen und wo notwendig mit dem

Gesamtnotfalliibungen

Gestiitzt auf die Notfallschutzverordnung (NFSV) fiihrt das
Bundesamt fiir Bevolkerungsschutz (BABS) mit den zustan-
digen Partnern alle zwei Jahre eine Gesamtnotfalliilbung.
Die Kernkraftwerke fiihren ergiinzende Ubungen durch und
werden im Turnus in die GNU integriert. Die GNU 2015
drehte sich um das KKW Gosgen, die GNU 2017 um das KKW
Miihleberg, die GNU 2019 um das KKW Beznau und bereits
ist vereinbart, dass bei der GNU 2021 das KKW Leibstadt
an der Reihe ist. Zwingender Bestandteil einer GNU ist es,
dass ein schwerer Notfall geiibt wird, also die Abldufe und
Massnahmen Uberprift werden, die erforderlich sind, wenn
es in einem KKW zur Freisetzung von Radioaktivitdt kommt.



Regierungsprasidium Freiburg und dem Landratsamt
Waldshut, ist iberpriift. Friktionspunkte und/oder
Moglichkeiten zur Prozessoptimierung sind dokumentiert;

e Der Regierungsrat hat seine Aufgaben nach einem KKW-
Unfall und einer anschliessend durch den Bund ange-
ordneten Evakuation der Bevolkerung zur Kenntnis ge-
nommen.

Erste Bilanz

Die GNU 2019 war fiir den KFS AG zusammen mit der
SVU eine intensive und lehrreiche Ubung. Es gelang, im
24-Stunden-Rhythmus die anstehenden Teilprobleme kon-
tinuierlich abzuarbeiten. Die definierten Ubergaberapporte
(zuerst im Fachbereich, dann im Gesamtstab) haben sich
bewihrt. Es ist den beiden Ubungsleitungen gelungen,
herausfordernde Problemstellungen zu schaffen. Ein zi-
viler Fithrungsstab verfiigt nicht {iber die gemeinsame
Ausbildung, Erfahrung und Sprache eines militdrischen
Stabes; unterschiedliche Kulturen treffen aufeinander,
nur eine Minderheit hat eine militarische Stabsausbildung
absolviert. Vor diesem Hintergrund war es fiir alle
Angehorigen des KFS AG wertvoll, wihrend vier Tagen die
Stabsarbeitsprozesse anwenden zu konnen. Das gemeinsa-
me Verstandnis von Stabsarbeit, das in den letzten Jahren
aufgebaut wurde, hat sich entscheidend vertieft. Einmal
mehr hat sich gezeigt, dass die Triage-Abldufe entscheidend
sind fiir ein aktuelles Lagebild und zweckmassiges Handeln.
Besonders wertvoll war es, dass Lagerapporte geiibt wer-
den konnten, weil in den kurzen Stabstrainings dazu oft-
mals keine Lageentwicklung geschildert werden kann, die
aufzuarbeiten wire. Dies ist in einem zivilen Fiihrungsstab
— anders als in einem militdrischen Stab — nicht nur Sache
des Fachbereichs Lage. Das Lagebild ergibt sich erst,
wenn alle Fachbereiche ihre Beitrage eingebracht haben.

Es war die erste Stabsrahmeniibung in der 2018 sanier-
ten Fiihrungsanlage des KFS AG, die sich als zweck-
maissig erwiesen hat, auch wenn es hier und dort punk-
tuelle Optimierungsmoglichkeiten gibt. Sie betreffen
nicht immer die Technik, sondern auch Abliaufe: Bei der
Verbreitung von Informationen innerhalb des Stabes sind
die technischen Moglichkeiten der Fiithrungsanlage nicht
ausgeschopft.

Besonders wertvoll war die Arbeit im Verbund mit den
Partnern: Nicht nur {iber Telefonkonferenzen, sondern
auch mit Verbindungspersonen seitens SBB, PostAuto und
ENSI, die sich im KFS AG integrierten. Umgekehrt wurden
Verbindungspersonen in die NAZ und ins Landratsamt
Waldshut  detachiert. Das  Regierungsprasidium
Freiburg i.Br. wire eine weitere Anlaufstelle. Dorthin
wurde in der GNU 19 niemand entsandt, weil sich nur
Teile der Krisenorganisation an der Ubung beteiligten.
Wiinschbar wire auch eine Vertretung im Bundesstab
Bevolkerungsschutz sowie in KFS von Nachbarkantonen.
Dazu fehlt dem KFS AG aber das Personal.

Beziiglich Medienarbeit hat der KFS AG gezeigt, dass
er aus dem Stand wirkungsvoll und koordiniert arbei-
ten kann. Auch die Moglichkeit, an einer supponierten
Medienkonferenz teilnehmen zu konnen, war wertvoll. In
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einer kiinftigen Ubung wiire es wertvoll, wenn seitens des
Bundes auch die strategische Ebene teilnehmen wiirde.
Nur so lasst sich die Krisenkommunikation wirklich zwi-
schen Bund, Kantonen und Partnern abstimmen.

Die operationelle Zusammenarbeit mit den Partnern
lief sehr gut. Sehr geschétzt wurden die Hilfsangebote
seitens der KFS Waadt und Wallis; sie zeugen von ak-
tiver Lageverfolgung. Optimierungspotenzial bleibt
trotzdem beim nationalen Lageverbund bestehen. Der
Informationsaustausch hat sich zwar intensiviert, das ge-
meinsame Verstiandnis, welche Informationen wie ausge-
tauscht werden sollten, sollte aber noch vertieft werden.
Der Regierungsrat des Kantons Aargau nahm sich am
Mittwoch, 13. November 2019 Zeit, um sich vor Ort iiber
die SVU und die GNU orientieren zu lassen, und tauschte
sich in der Fiihrungsanlage mit einzelnen Fachbereichen
aus.

Schlussgedanken

Einmal mehr hat sich gezeigt, dass die Vorbereitungen
auf eine zivile Stabsrahmeniibung ein wertvoller und
fruchtbarer Prozess sind. Viel Denkarbeit wurde im
KFS AG bereits vor der Ubung geleistet. Namentlich der
Austausch mit dem ENSI war fiir den KFS AG mit Blick
auf die Kernanlagen im Aargau ausserordentlich wert-
voll — und er wird fortgefiihrt werden. 2020 wird der KFS
AG dem Regierungsrat seinen Schlussbericht unterbrei-
ten und in den weiteren Stabsarbeitstagen die erkannten
Optimierungspunkte weiterbearbeiten — und auch die
Vorbereitungen fiir die GNU 2021 sind bereits angelaufen.

: Der Kantonale Fiihrungsstab Aargau (KFS AG)

: Der KFS findet seine Rechtsgrundlage im §4 des aargau-

+ ischen Bevolkerungsschutz- und Zivilschutzgesetzes (BZG- @
: AG). Er ist das Fiihrungsinstrument des Regierungsrats :
¢ im Fall von Katastrophen und Notlagen. Er umfasst rund :
: 80 Personen. Teils sind sie von Amtes wegen zwingend :
: Mitglied des KFS (beispielsweise der Polizeikommandant, der
: Feuerwehrinspektor oder die Kantonstierérztin), teils brin- :
gen sie aufgrund ihrer beruflichen Titigkeit innerhalb oder :
ausserhalb der kantonalen Verwaltung Expertise ein. :
Der KFS AG gliedert sich nach den fiinf Organisationen :
des Bevolkerungsschutzes (Polizei, Feuerwehr, Gesund- :
heitswesen, technische Betriebe, Zivilschutz) und biin- :
delt die Expertise in den Fachbereichen Resilienz (inter- ¢
dependente Bereiche der kritischen Infrastrukturen, des :
Ressourcenmanagements, der wirtschaftlichen Landes- &
: versorgung sowie Cyber) sowie Umwelt / ABC. Der Kantonale ¢
Territorialverbindungsstab (KTVS) der Armee ist bestens in :
den KFS AG integriert. 1
Um die Durchhaltefahigkeit der Fithrung zu gewéhrleisten, :
verfiigt der KFS AG iiber einen Chef, einen Stabschef, drei :
stellvertretende Stabschefs sowie fiinf weitere Einsatzleiter. -
Die Gliederung des KFS nach Fiihrungsgrundgebieten ana-
log der Stabsgliederung der Armee wurde im Aargau gepriift, :
: aber verworfen, namentlich weil die zwanzig Regionalen :
+ Fiihrungsorgane (RFO) innerhalb des Kantons Aargau nach :

¢ den Organisationen des Bevolkerungsschutzes gegliedert sind :
: und der KFS AG keine andere Gliederung aufweisen sollte,
: damit die Ansprechpartner einfach identifizierbar sind.

.
©00000000000000000000000000000000000000000000000000COCCROCRTETS eccee



	Gesamtnotfallübung 2019 : wertvolle Übung im Verbund

